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Landkreis Lüchow-Dannenberg  26.11.2015 
Der Landrat 

51 - Jugend, Familie, Bildung 
51.4 Frau Hinze 

Sitzungsvorlage Nr. 2015/221 

Beschlussvorlage 

Kita-Bedarf in der Samtgemeinde Elbtalaue: Auswahl eines Trägers für die 
Einrichtung und den Betrieb einer neuen Kindertageseinrichtung in der Stadt 
Dannenberg (Elbe) 

 

Jugendhilfeausschuss 08.12.2015  TOP  
 

 
Beschlussvorschlag: 

Vorbehaltlich der Zustimmung der örtlichen Samtgemeinde Elbtalaue zur Mitfinanzierung 
gemäß Jugendhilfe-Vereinbarung und unter der Voraussetzung, dass Kinder für mindestens 15 
Plätze verbindlich für den Besuch der weiteren Ganztagsgruppe im Elementarbereich 
angemeldet sind, trägt der Landkreis ab Inbetriebnahme gemäß jährlicher Bedarfs- und 
Haushaltsplanung das mit dem Landkreis abzustimmende notwendige Betriebskostendefizit 
für den Betrieb der neuen Ganztagsgruppe in der Stadt Dannenberg (Elbe) mit 25 Plätzen für 
Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren. 

Die Trägerschaft der neuen Ganztagsgruppe wird auf den Träger 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

übertragen. Der Landkreis wird mit dem Träger einen Betriebsführungsvertrag abschließen. 
 
Sachverhalt: 

Im Planbereich Dannenberg besteht ein zusätzlicher Betreuungsbedarf für Kinder im Alter von 3 bis 6 
Jahren. Bei der Bedarfsplanung der Betreuungsplätze zum 01.08.2015 wurde festgestellt, dass 
insbesondere im Planbereich Dannenberg nur eingeschränkte Kapazitäten vorhanden sind, so dass 
auf aktuelle Veränderungen, wie z.B. Zuzüge, Ansprüche von Asylsuchenden, Integrationsbedarfe 
etc., nicht reagiert werden kann. Der Jugendhilfeausschuss hat den Bedarf an zusätzlichen 
Betreuungsplätzen im Elementarbereich in seiner Sitzung vom 08.10.2015 festgestellt und die 
Verwaltung beauftragt, über zusätzliche Betreuungsplätze mit den verschiedenen Anbietern zu 
verhandeln. Die Einrichtungsträger des Landkreises Lüchow-Dannenberg wurden daher zur Abgabe 
von Interessenbekundungen aufgefordert.  
 

Dem Fachdienst 51 liegen zwei Angebote für die Einrichtung und den Betrieb einer ganztägigen 
Elementargruppe mit 25 Plätzen im Stadtbereich Dannenberg (Elbe) vor. Im Einzelnen haben in 
alphabetischer Reihenfolge 
 
a) die Heilpädagogische Betreuungen Penkefitz gGmbH eine Interessenbekundung für die Einrichtung 
und den Betrieb einer Elementargruppe in der Hermann-Löns-Straße 4, Dannenberg, und 
 
b) das Kirchenkreisamt für den Ev.-luth. Kirchenkreis Lüchow-Dannenberg eine Interessenbekundung 
zur Einrichtung der ganztägigen Elementargruppe in der Ev.-luth. Kindertagessätte am Königsberger 
Platz 22a, Dannenberg (Elbe), 

eingereicht.  
 

Die Heilpädagogische Betreuungen Penkefitz gGmbH betreibt in der Hermann-Löns-Str. 4, 
Dannenberg (Elbe) bereits 2 Krippengruppen mit folgenden Öffnungszeiten: 

1 Krippengruppe, 15 Plätze 
Betreuungszeit 08.00 bis 13.00 Uhr, Sonderöffnungszeit 07.30 – 08.00 Uhr, 13.00 bis 14.00 Uhr 
 
1 Krippengruppe, 15 Plätze 
Betreuungszeit 08.00 bis 16.00 Uhr, Sonderöffnungszeit 07.30 – 08.00 Uhr 

 



 

Das Kirchenkreisamt Lüchow-Dannenberg betreibt am Königsberger Platz bereits folgende 
Gruppen mit folgenden Öffnungszeiten: 

1 Krippengruppe mit Einzelintegration, 14 Plätze zuzüglich 1 I-Kind, 
Betreuungszeit 08.00 bis 13.00 Uhr, Sonderöffnungszeit 07.30 bis 08.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr 
 
1 Elementargruppe mit Integration, 18 Plätze, 
Betreuungszeit 08.00 bis 13.00 Uhr, Sonderöffnungszeit 07.00 bis 08.00 Uhr, 13.00 bis 14.00 Uhr 
 
1 Elementargruppe, 25 Plätze, 
Betreuungszeit 13.30 bis 17.30 Uhr, Sonderöffnungszeit 13.00 bis 13.30 Uhr, 17.30 bis 18.00 Uhr 
 
1 Elementargruppe, 25 Plätze, 
Betreuungszeit 08.00 bis 16.00 Uhr, Sonderöffnungszeit 07.00 bis 08.00 Uhr, 16.00 bis 18.00 Uhr 
 
1 Elementargruppe mit Integration, 16 Plätze, 
Betreuungszeit 08.00 bis 13.00 Uhr, Sonderöffnungszeit 07.00 – 08.00 Uhr und 13.00 – 14.00 Uhr 

 
Im übrigen werden die Angebote der beiden Träger als Anlage 1 und 2 angefügt, damit wesentliche 
Inhalte vollständig und transparent für die Entscheidungsfindung zur Verfügung stehen.  
Weitere Unterlagen bzw. Ausführungen zu Investitionskosten, Umbaukosten, Ausstattungskosten pp. 
des Kirchenkreisamtes Lüchow-Dannenberg werden unverzüglich – vorab per eMail - nachgereicht, 
sobald diese der Verwaltung Anfang der 49. KW vorliegen. 

 
Der Landkreis Lüchow-Dannenberg empfiehlt, in der Entscheidungsfindung folgende Kriterien zu 
berücksichtigen: 
1.) Möglichkeit einer frühzeitigen Betriebsaufnahme, Ziel 01.03.2016 
2.) Finanzielle Auswirkungen (insbesondere Mietkosten, Investitionskosten) 
3.) Besonderheiten der antragstellenden Einrichtungsträger 

  
 
Anlage 1:  
Angebot der Heilpädagogische Betreuungen Penkefitz gGmbH 
 
Anlage 2: 
Angebot des Kirchenkreisamtes Lüchow-Dannenberg  
 
Finanzielle Auswirkungen:   
 
Laufende jährliche Kosten der Ganztagsgruppe: 
Die Kosten einer 25er Gruppe mit einer Betreuung von 8 Stunden täglich können jährlich mit rund 
77.500 Euro vermutet werden. 
Bei dieser Berechnung wurde davon ausgegangen, dass die Personalkosten abzüglich Finanzhilfe ca. 
90.000 Euro betragen, die Pauschalen (inkl. Verwaltungspauschale) sich auf ca. 13.000 € summieren 
und die laufenden Betriebskosten (Erhaltungsaufwand, Energiekosten, Müll etc.) wurden mit 10.000 € 
veranschlagt. Für die Miete, bzw. Tilgung eines Darlehens kann ein Betrag von bis zu 7€ pro m² 
monatlich für bis zu 100 m² veranschlagt werden, somit ca. 8.400 € jährlich. 
Bei den Einnahmen aus Elternbeiträgen wurden 21 Kinder zugrunde gelegt und die mittlere 
Einkommensstufe 4 vermutet  = 44.000 € Einnahmen jährlich. 
Anspruch besteht für Kinder von 3 bis 6 Jahren lediglich auf eine Betreuung von bis zu 4 Stunden 
täglich. Die Ausgaben für das Betreuungsangebot darüber hinaus sind somit freiwillig. 
 
In Abzug gebracht werden muss abschließend die Kostenbeteiligung der Samtgemeinde in Höhe von 
25%, sodass die verbleibenden Aufwendungen für eine Ganztagsgruppe rund 58.000 Euro betragen. 
 
Investions- und Ausstattungskosten: 
Hinzu kommen mögliche einmalige Investitionskosten für die Einrichtung und Ausstattung der neuen 
Betreuungsgruppe entsprechend der vorliegenden Angebote. 
 
Kostenplanung Heilpädagogische Betreuungen Penkefitz gGmbH: 
Der Interessenbekundung ist ein erster unabgestimmter Entwurf der Betriebskosten Haushaltsplan 
2016 der Heilpädagogische Betreuungen Penkefitz gGmbH beigefügt. Einzelne Posten müssen 
korrigiert werden, so dass der Entwurf erst nach erfolgter Klärung als Anlage nachgesandt werden 
kann. Grundsätzlich ist insoweit zunächst von den oben kalkulierten Betriebskosten auszugehen.  
Investitions- und Ausstattungskosten werden mit rund 36.800 Euro kalkuliert. 
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Kostenplanung Kirchenkreisamt Lüchow-Dannenberg: 
wird Anfang 49. KW nachgereicht, da noch Abstimmungen mit der katholischen Gemeinde erforderlich 
sind. 
 
 

Seitens der Kämmerei wird nochmals auf Folgendes hingewiesen: 
Die freiwilligen Leistungen im Haushalt 2016 betragen 1,25 % und liegen damit bereits an der 
Höchstgrenze dessen, was das Land im Rahmen des Zukunftsvertrages zugestanden hat. Eine 
Ausweitung kann daher von seiten der Kämmerei nicht mitgetragen werden. 
 
 
 

 
    
  
 
 
 
____________________________   
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